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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Änderung  
 

• der Allgemeinen Vertragsbestimmungen für die Kinder tagesstätten der Stadt 
Braunschweig - Kindertagesstätten-AVB - in der vom Rat beschlossenen Fas-
sung vom 20. Mai 2009 
 

• der Allgemeinen Vertragsbestimmungen für die Kinder tagespflege in der Stadt 
Braunschweig - Kindertagespflege -AVB - in der vom Rat beschlossenen Fassung 
vom 19. Juni 2012 
 

• des Entgelttarifs für die Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Teilzeit-
Schulkindbetreuung der Stadt Braunschweig vom 08. M ai 2012 sowie 
des Entgelttarifs für die Kindertagespflege in der Stadt Braunschweig vom 08. 
Mai 2012 

 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
I. Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen für die Kindertagesstätten der Stadt Braun-

schweig - Kindertagesstätten-AVB - vom 20. Mai 2009 werden wie folgt geändert: 
 

1. § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„In die Kindertagesstätten werden Kinder aus der Stadt Braunschweig aufgenommen, 
sofern die Platzverhältnisse die Aufnahme zulassen. Sofern mehrere Anmeldungen für 
einen freien Platz vorliegen, erfolgt die Auswahl nach den vom Jugendhilfeausschuss 
beschlossenen Aufnahmekriterien in der jeweils gültigen Fassung.“ 
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2. § 4 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Betreuungsverträge gelten längstens bis zum Ende des Kindergartenjahres. Die 
gebuchten Betreuungszeiten (s. § 7) gelten grundsätzlich ebenfalls für ein Kindergarten-
jahr. Bei veränderten Betreuungsbedarfen ist, sofern in der Kindertagesstätte das ge-
wünschte Angebot zur Verfügung steht, eine Änderung der Betreuungszeit in Abspra-
che mit der Leiterin/dem Leiter der Kindertagesstätte ohne Einhaltung von Fristen mög-
lich. Im Übrigen sind die Betreuungszeiten so zu wählen, dass die Kerngruppenbe-
treuungszeit mit eingeschlossen wird.“ 
 

3. § 5 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„Das zu zahlende Betreuungsentgelt sowie das Essengeld kann auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten ermäßigt werden, sofern das Kind die Einrichtung nicht besuchen 
kann, dies nicht im Verschulden der Erziehungsberechtigten liegt, die Fehlzeit mindes-
tens drei Wochen andauert und der Antrag spätestens innerhalb von 14 Tagen nach 
Beendigung der Abwesenheit gestellt wird.“ 
 

4. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Kindertagesstätten werden in der Regel 

- während der Sommerferien für die Dauer von drei Wochen, 
- an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, 
- für bis zu zwei Tage im Jahr für Zwecke der Aus- und Fortbildung, 
geschlossen. 
Die Schließungstermine werden den Erziehungsberechtigten rechtzeitig bekanntge-
geben.“ 
 

5. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Aufsichtspflicht der Kindertagesstätte beginnt mit der Begrüßung und Übernahme 
des Kindes durch die Betreuungskräfte auf dem Grundstück der Kindertagesstätte und 
endet mit der Verabschiedung von den Betreuungskräften.“ 

 
6. § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Aufsicht auf dem Weg von und zur Kindertagesstätte obliegt den Erziehungsbe-
rechtigten. Diese können in einer schriftlichen Erklärung weitere Personen zur Abholung 
berechtigen. Das Kind darf den Heimweg nur dann allein antreten, wenn die Erzie-
hungsberechtigten darüber eine schriftliche Erklärung bei der Leiterin/dem Leiter abge-
geben haben. Das gleiche gilt, wenn ein Kind die Kindertagesstätte vor Ablauf der tägli-
chen Betreuungszeit verlassen soll. 
 

7. § 18 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Kindertagesstätten-AVB treten am 1. August 2014 in Kraft. Die bisher geltenden 
Kindertagesstätten-AVB in der Fassung vom 20. Mai 2009 treten außer Kraft.“ 
 
 

II. Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen für die Kindertagespflege in der Stadt Braun-
schweig - Kindertagespflege-AVB - vom 19. Juni 2012 werden wie folgt geändert: 
 

 
1. § 5 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
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„Das zu zahlende Betreuungsentgelt kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten er-
mäßigt werden, sofern das Kind die Kindertagespflegestelle nicht besuchen kann, dies 
nicht im Verschulden der Erziehungsberechtigten liegt, die Fehlzeit mindestens drei 
Wochen andauert und der Antrag spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung 
der Abwesenheit gestellt wird.“ 

 
2. § 17 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Kindertagespflege-AVB treten am 1. August 2014 in Kraft. Die bisher geltenden 
Kindertagespflege-AVB in der Fassung vom 19. Juni 2012 treten außer Kraft.“ 

 
III. Der Entgelttarif für die die Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Teilzeit-

Schulkindbetreuung der Stadt Braunschweig vom 08. Mai 2012 (Entgelttarif KiTa) sowie 
der Entgelttarif für die Kindertagespflege in der Stadt Braunschweig vom 08. Mai 2012 
(Entgelttarif KTP)  
werden wie folgt geändert: 

 
1. Satz 1 Entgelttarif KiTa wird wie folgt gefasst: 

 
„Auf Grund des § 58 Abs. 1 Nr. 8 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 mit Wirkung vom 
1. August 2014 folgende allgemeine privatrechtliche Entgelte für den Besuch der städti-
schen Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Teilzeit-Schulkindbetreuung be-
schlossen.“ 
 
Satz 1 Entgelttarif KTP wird wie folgt gefasst: 
 
„Auf Grund des § 58 Abs. 1 Nr. 8 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 mit Wirkung vom 
1. August 2014 folgende allgemeine privatrechtliche Entgelte für die Förderung in der 
städtischen Kindertagespflege gemäß §§ 23 ff. SGB VIII beschlossen.“ 

 
2. § 2 Ziffer 2. 5. Punkt Entgelttarif KiTa und Entgelttarif KTP wird wie folgt gefasst: 

 
„kinderbezogener Abzug in Höhe von 2.050,- € je minderjährigem Kind, das im Haushalt 
lebt, sowie für jedes weitere Kind, für das Kindergeld gewährt wird“ 
 

3. In § 2 Ziffer 3. Entgelttarif KiTa und Entgelttarif KTP wird Satz 5 wie folgt neu eingefügt: 
 
„Sofern die Berechnung des maßgeblichen Einkommens vollständig oder teilweise auf 
einer Vorbehaltsberechnung beruht, ist für die endgültige Festsetzung des für die Ver-
gangenheit zu entrichtenden Betreuungsentgelts immer das Gesamteinkommen der 
Haushaltsgemeinschaft entsprechend § 2 Ziffer 1 des Entgelttarifs zu berücksichtigen.“ 
 

4. § 6 Entgelttarif KiTa sowie § 4 Entgelttarif KTP wird wie folgt gefasst: 
 
Dieser Entgelttarif tritt zum 1. August 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Entgelttarif in 
der Fassung des Ratsbeschlusses vom 8. Mai 2012 außer Kraft.  
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Begründung: 
 
zu I. 1. 
Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung am 31. Mai 2012 die Vorlage „Aufnahmekriterien 
für Krippe und Kindergarten in städtischen Kindertagesstätten“ (Drucksache Nr. 15251/12) be-
schlossen. Insofern sind die Allgemeinen Vertragsbestimmungen dahingehend zu aktualisieren. 
 
zu I. 2. 
Die bisherige Regelung sah formell die Einhaltung einer sechswöchigen Frist zum Quartalsende 
bei einer gewünschten Änderung der gebuchten Betreuungszeiten vor.  
Im Rahmen der Ermöglichung einer möglichst flexiblen und bedarfsorientierten Betreuung sind 
unnötige formelle Hürden zur Erhöhung der Kundenorientierung abzubauen. 
 
zu I. 3. 
Bei Anwendung der genannten Regelung handelt es sich regelmäßig um Ermäßigungen, die 
auf Grund von Mutter-Kind-Kuren zustande kommen. Wurden in der Vergangenheit für derarti-
ge Maßnahmen meist Aufenthalte von vier Wochen bewilligt, sind diese Kuren mittlerweile 
grundsätzlich auf 21 Tage angelegt. Die Anpassung der Antragsvoraussetzung auf eine Fehl-
zeit von mindestens drei Wochen erfolgt entsprechend zur Sicherstellung der ursprünglich be-
absichtigten Zielsetzung auf Basis veränderter realer Begebenheiten. 
Die bisherige Frist zur entsprechenden Antragstellung spätestens am letzten Tag der Fehlzeit 
erscheint als realitätsfern und wird entsprechend geändert.  
Insofern wird mit den Änderungen die Erhöhung der Kundenfreundlichkeit angestrebt. 
 
zu I. 4. 
Nach § 5 Absatz 5 des Nds. Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG) sollen sich 
die Fachkräfte in den Kindertagesstätten regelmäßig fortbilden. Die Träger sollen darauf hinwir-
ken, dass die Fachkräfte mindestens drei Tage im Jahr an fachlichen Fortbildungsveranstaltun-
gen teilnehmen. Zur Umsetzung ist es erforderlich, die Einrichtungen aus organisatorischen 
Gründen zumindest für zwei Tage zu schließen. Diese Regelung entspricht dem Verfahren in 
der Trägerlandschaft. 
 
zu I. 5. 
Die bisherige Regelung, wonach die Aufsichtspflicht mit dem Verlassen der Kindertagesstätte 
endet, war nicht ausreichend präzise. Die bisherige Regelung würde dazu führen, dass keine 
Aufsichtspflicht mehr gegeben wäre, wenn ein Kind das Kindertagesstättengelände ohne Kenn-
tnis der Betreuungskräfte verlassen würde. 
 
zu I. 6. 
Die Regelung wurde zur Klarstellung dahingehend ergänzt, dass die Eltern ihre Kinder von der 
Kindertagesstätte auch von weiteren Personen abholen lassen können, hierzu jedoch eine 
schriftliche Erklärung vorgelegt werden muss. 
 
zu I. 7. 
Redaktionelle Änderung zur Inkraftsetzung der neuen bzw. Außerkraftsetzung der bisherigen 
Regelung. 
 
zu II. 1. 
Siehe Begründung unter I. 3. 
 
zu II. 2. 
Siehe Begründung unter I. 7. 
 
zu III. 1. 
Redaktionelle Änderung 
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zu III. 2. 
Die aktuelle Regelung benachteiligt Familien, die aufgrund der Ausschlusskriterien nach § 65 
Einkommensteuergesetz kein Kindergeld erhalten. Dies ist der Fall, wenn Anspruch besteht auf 

• Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung, 
• Kinderzuschüsse aus einer gesetzlichen Rentenversicherung, 
• Leistungen für Kinder, die im Ausland gezahlt werden und die dem Kindergeld ver-

gleichbar sind, 
• Leistungen für Kinder von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, wenn sie 

dem Kindergeld vergleichbar sind. 
Mit der beabsichtigten Änderung wird eine höhere soziale Gerechtigkeit für alle kinderreichen 
und somit finanziell belasteten Familien herbeigeführt, auch wenn die Lebensumstände die 
Gewährung des Kindergeldes nicht ermöglichen.  
 
Des Weiteren beinhaltet der aktuell gültige Entgelttarif einen Abzug in Höhe von 2.045,17 Euro 
pro Kind, der aus Zeiten der Währungsumstellung von Deutscher Mark (kinderbezogener Abzug 
je Kind in Höhe von 4.000,- DM) auf Euro durch exakte Umrechnung resultiert. Die beabsichtig-
te Umstellung auf runde 2.050,- Euro führt zu dem Ergebnis, dass die Berücksichtigung eines 
im Haushalt lebenden oder kindergeldberechtigten Kindes auch in den Grenzbereichen der 
Entgeltstufen zwangsläufig zu einer Reduzierung um eine Entgeltstufe führt. Somit wird der 
ursprünglich beabsichtigte Regelungsinhalt der finanziellen Entlastung in Gänze sichergestellt.  
 
zu III. 3.  
Der Änderungsvorschlag basiert auf einer in das Jahr 2012 zu verortenden Entscheidung, die 
im Rahmen der entgelttarifkonformen Bearbeitung zu Unmut führte. 
Hierbei wurde die Verringerung des zu entrichtenden Betreuungsentgelts für die Vergangenheit 
verwehrt, da die Berechnung des maßgeblichen Einkommens eines Haushaltsangehörigen un-
ter Vorbehalt durchgeführt wurde, während die Ermittlung des zweiten maßgeblichen Einkom-
mens endgültig erfolgte und im Rahmen der endgültigen Festsetzung des erstgenannten Ein-
kommens bezüglich der eingetretenen Veränderung mit Hinweis auf § 2 Ziffer 3. Satz 2 nicht 
berücksichtigt wurde. 
 
Der neu zu fassende Satz 5 stellt somit klar, dass die vorläufige Berechnung des maßgeblichen 
Einkommens die Festsetzung des zu entrichtenden Betreuungsentgelts insgesamt unter Vorbe-
halt stellt. In derartigen Fallkonstellationen führt dies zu dem Umstand, dass rückwirkende Ver-
änderungen zu Gunsten der Erziehungsberechtigten frühestens drei Monate nach endgültiger 
Gesamtfestsetzung verjähren. 
 
Zu III. 4. 
Redaktionelle Änderung zur Inkraftsetzung der neuen bzw. Außerkraftsetzung der bisherigen 
Regelung. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Zu III. 2. 
Nach erster Überprüfung des derzeitigen Fallbestandes könnte die Änderung aktuell weniger 
als zehn Erziehungsberechtigten zugutekommen.  Der monetäre Umfang beträgt voraussich-
tlich maximal 2.200 Euro p. a., die in Form verringerter Einnahmen bzw. im Rahmen der An-
rechnung der festgesetzten Betreuungsentgelte auf die Förderung städtischer Kooperations-
partner in Form der erhöhten Förderung als Ausgabe den städtischen Haushalt belasten könn-
ten. Aufgrund des Umfangs werden die dargestellten Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben 
aus dem zur Verfügung stehenden Budget gedeckt. 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Markurth 
Erster Stadtrat 
 
Anlagen 
 





Entgelttarif 
für die Kindertagespflege 


in der Stadt Braunschweig vom 27. Mai 2014 
 


Auf Grund des § 58 Abs. 1 Nr. 8 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 mit Wirkung vom 1. Au-
gust 2014 folgende allgemeine privatrechtliche Entgelte für die Förderung in der städtischen 
Kindertagespflege gemäß §§ 23 ff. SGB VIII beschlossen. 
 


§1 
Entgelt für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege 


Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege im Krippen- und Hortalter wird ein Entgelt 
nach der beigefügten, durchgängig einkommensabhängigen Kindertagespflege-Entgeltstaffel 
erhoben. Das Entgelt wird für den Zeitraum der Inanspruchnahme der Angebotsform Kinder-
tagespflege festgestellt. Für Kinder, die in Braunschweig wohnen, ist die Inanspruchnahme 
der Kindertagespflege im Kindergartenalter entgeltfrei. 


 


 § 2  
Ermittlung des maßgeblichen Einkommens 


Die Höhe der im Sinne dieses Tarifs zu entrichtenden Entgelte basiert auf dem Gesamtein-
kommen der Haushaltsgemeinschaft, in der das Kind lebt. 
 
Wird dieses Einkommen nicht nachgewiesen, ist das Entgelt der höchsten Entgeltstufe zu 
zahlen. Eine rückwirkende Aufhebung der Festsetzung der höchsten Entgeltstufe erfolgt 
längsten für den Zeitraum von drei Monaten vor Eingang des Nachweises. 
 
Das Einkommen wird wie folgt ermittelt: 
 
1. Einkommen 


 
Als Einkommen gilt das Jahreseinkommen aller zur Haushaltsgemeinschaft rechnenden 
Mitglieder. Dieses Einkommen errechnet sich aus der nicht um die Verluste in einzelnen 
Einkommensarten zu vermindernde Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1 und 2. des Einkommensteuergesetzes. Daneben gelten Unterhaltsleistungen (so-
wohl für Ehegatten als auch für Kinder), Leistungen nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz, Lohnersatzleistungen und steuerfreie sowie pauschal versteuerte Einnah-
men als Einkommen.  
Für die Festsetzung des Entgelts werden die Einkünfte berücksichtigt, die voraussichtlich 
in den auf den Betreuungsbeginn oder Betreuungsformwechsel folgenden zwölf Kalen-
dermonaten erzielt werden. Sofern diese Einkünfte nicht ausreichend belegt werden kön-
nen, sind ersatzweise die voraussichtlichen Einkünfte des Kalenderjahres, in dem das 
Kind die unter § 1 genannte Angebotsform erstmals nutzt, zugrunde zulegen. 


 
2.   Abzüge 


 
Vom Einkommen nach Ziffer 1 werden abgezogen: 
 


 22 v. H. der Einkünfte gem. Ziffer 1 Satz 2 bei  
o Personen für die keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht aus dem aktiven 


Dienstverhältnis / aus der Tätigkeit u.a. als Beamter, Richter, Zeitsoldat, Berufs-
soldat, Geistlicher, Beschäftigter bei einem Träger der Sozialversicherung, Vor-
standsmitglied einer Aktiengesellschaft, Gesellschafter oder Geschäftsführer ei-
ner GmbH besteht 


o Beziehern von Versorgungsbezügen (Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld) 
o Beziehern von Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 







 


 bei allen anderen Personen 27 v. H. der Einkünfte gem. Ziffer 1 Satz 2  
 


 Unterhaltsleistungen an Kinder bis zu dem durch Unterhaltstitel oder durch Vereinba-
rung festgelegten Betrag und an sonstige Personen, soweit Leistungen nach § 10 
Abs. 1 Nr. 1 oder § 33 a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt wer-
den; 


 


 ein Betrag entsprechend § 33 b Abs. 1 – 3 des Einkommensteuergesetzes (Behinder-
ten-Pauschbetrag); 


 


 kinderbezogener Abzug in Höhe von 2.050,- € je minderjährigem Kind, das im Haus-
halt lebt, sowie für jedes weitere Kind, für das Kindergeld gewährt wird. 


 
Der so ermittelte Betrag stellt das maßgebliche Einkommen dar. 


 
3.   Abweichende Entgeltfestsetzung 


 
Verringert sich das maßgebliche Einkommen um mindestens 15 v. H. gegenüber dem 
bisherigen maßgeblichen Einkommen, wird das zu erhebende Entgelt auf Antrag neu 
festgesetzt, und zwar ab dem Zeitpunkt der Veränderung, wenn Anzeige und Nachweis 
bis spätestens 3 Monate nach dem Veränderungszeitpunkt vorliegen. Bei späterer An-
zeige und Vorlage des Nachweises erfolgt die Neufestsetzung mit Beginn des Monats, in 
dem der Nachweis geführt wird.  
 
Erhöht sich das maßgebliche Einkommen um mindestens 15. v. H. gegenüber dem bis-
herigen maßgeblichen Einkommen, ist dies unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Das Ent-
gelt wird ab dem Zeitpunkt der Veränderung neu festgesetzt, ggf. auch mit Wirkung für 
die Vergangenheit. 
 
Sofern die Berechnung des maßgeblichen Einkommens vollständig oder teilweise auf ei-
ner Vorbehaltsberechnung beruht, ist für die endgültige Festsetzung des für die Vergan-
genheit zu entrichtenden Betreuungsentgelts immer das Gesamteinkommen der Haus-
haltsgemeinschaft entsprechend § 2 Ziffer 1 des Entgelttarifs zu berücksichtigen. 
 
Sofern für Geschwisterkinder, die gleichzeitig eine Kindertagespflegestelle und/oder Kin-
dertagesstätte bzw. eine Einrichtung der Teilzeit-Schulkindbetreuung besuchen und ge-
meinsam in der Haushaltsgemeinschaft der Entgeltpflichtigen wohnen eine Neuberech-
nung durchgeführt wird, wird das hierbei ermittelte maßgebliche Einkommen auf alle Ge-
schwisterkinder übertragen. 


 
4. Überprüfung der Einkommensverhältnisse 


 
Die Stadt Braunschweig behält sich vor, das der Entgelterhebung zu Grunde liegende 
maßgebliche Einkommen stichprobenweise zu überprüfen. 


 
§ 3 


Geschwisterermäßigung 
Das zu zahlende Entgelt ermäßigt sich bei Geschwisterkindern, die gleichzeitig eine Kinder-
tagespflegestelle und/oder Kindertagesstätte bzw. eine Einrichtung der Teilzeit-
Schulkindbetreuung inklusive der Offenen Ganztagsschule im Grundschulbereich (OGS) 
besuchen und gemeinsam in Haushaltsgemeinschaft mit den / der / dem Entgeltpflichtigen 
wohnen, für das zweite Kind um 50 v. H., für das dritte und jedes weitere Kind wird kein Ent-
gelt erhoben. Die Rangfolge richtet sich nach dem Zeitpunkt der Geburt. Bei Mehrlingskin-
dern richtet sich die Rangfolge nach dem ersten Buchstaben des Vornamens. Geschwister-
kinder, die weder eine städtische Kindertagesstätte, eine Kindertagespflegestelle noch eine 







von der Stadt Braunschweig geförderte Einrichtung der Träger der freien Jugendhilfe oder 
Elterninitiativen besuchen, zählen nicht hinsichtlich einer Geschwisterermäßigung. 
Kinder, die eine Entgeltfreistellung gem. § 1 Satz 3 dieses Entgelttarifs oder gem.  § 1 Satz 2 
oder § 5 des Entgelttarifs für die Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Teilzeit-
Schulkindbetreuung erhalten, werden bei der Geschwisterermäßigung berücksichtigt. 
 


§  4 
In-Kraft-Treten 


Dieser Entgelttarif tritt zum 1. August 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Entgelttarif in der 
Fassung des Ratsbeschlusses vom 8. Mai  2012 außer Kraft. 


 
 
 
 


Markurth 
Erster Stadtrat 
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Allgemeine Vertragsbestimmungen 
für die Kindertagespflege in der Stadt Braunschweig 


- Kindertagespflege -AVB – 
 


in der vom Rat beschlossenen Fassung vom  27. Mai 2014 
 


§ 1 
Begriff der Kindertagespflege 


(1) Kindertagespflege im Sinne dieser Bestimmungen ist ein Angebot der Stadt, das im 
Rahmen der Jugendhilfe in eigener Verantwortung erbracht wird. Die Inanspruchnahme 
regelt sich nach privatem Recht. 


(2) Die Kindertagespflege hat den Auftrag die Familienerziehung zu ergänzen und zu unter-
stützen und Voraussetzungen für eine harmonische Entwicklung der Gesamtpersönlich-
keit des Kindes zu bieten. 


 
§ 2 


Zweckbestimmung 
Die Kindertagespflege ist ein Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jah-
ren. 
 


§ 3 
Mitarbeit der Sorgeberechtigten 


Für die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist der Kontakt zwischen den 
Personensorgeberechtigten und der Kindertagespflegeperson von wesentlicher Bedeutung. 
 


§ 4 
Aufnahme in die Kindertagespflege 


(1) In Kindertagespflege werden Kinder aus der Stadt Braunschweig aufgenommen, sofern 
das Angebot die Aufnahme zulässt. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, erfolgt die 
Aufnahme nach sozialen und pädagogischen Gesichtspunkten. 


(2) Die Personensorgeberechtigten müssen rechtzeitig vor Inanspruchnahme des Angebo-
tes die für die Ermittlung des Kindertagespflege- Entgelts erforderlichen Unterlagen vor-
legen. 


(3) Die vertraglichen Vereinbarungen gelten zunächst längstens für ein Jahr, es sei denn, 
der Bedarf verändert sich vorher. 


 
§ 5 


Entgelte 
(1) Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege werden Entgelte nach einem Tarif er-


hoben, der Bestandteil dieser Allgemeinen Vertragsbestimmungen ist. 
(2) Die Stadt ist berechtigt die Entgelte nach pflichtgemäßem Ermessen zu verändern. Bei 


einer Erhöhung der Entgelte können die Personensorgeberechtigten das Kind ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist abmelden. 


(3) Das zu zahlende Entgelt kann im Einzelfall aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise er-
mäßigt werden. 


(4) Das zu zahlende Betreuungsentgelt kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten ermä-
ßigt werden, sofern das Kind die Kindertagespflegestelle nicht besuchen kann, dies nicht 
im Verschulden der Erziehungsberechtigten liegt, die Fehlzeit mindestens drei Wochen 
andauert und der Antrag spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der Ab-
wesenheit gestellt wird. 


 
§ 6 


Zahlung des Entgelts 
(1) Das für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege zu entrichtende Entgelt ist für den 


Aufnahmemonat mit Vertragsschluss fällig. 







(2) Das Entgelt ist jeweils monatlich im Voraus, spätestens bis zum 3. Werktag eines jeden 
Monats bargeldlos zu entrichten. Geraten die Personensorgeberechtigten mit ihrer Zah-
lung in Verzug, kann das betreffende Kind nach Abmahnung von dem Besuch der Kin-
dertagespflegestelle ausgeschlossen werden. 


(3) Das Entgelt ist für den Zeitraum der Bereitstellung des Betreuungsangebotes zu entrich-
ten. Ermäßigungen bzw. Rückerstattungsansprüchen ergeben sich ausschließlich aus § 
5 Abs. 4 und § 8 Abs. 3 Kindertagespflege-AVB. 


 
§ 7 


Betreuungszeiten 
(1) Kindertagespflege wird in der Regel von Montag bis Freitag vorgehalten. Das Angebot 


richtet sich nach den vereinbarten Betreuungsstunden im Umfang von 1 bis maximal 10 
Stunden täglich. 


(2) Beabsichtigte Änderungen des in Anspruch genommenen Betreuungsumfangs sind 
rechtzeitig vor Eintreten der Änderung schriftlich dem Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie mitzuteilen. Nachträglich mitgeteilte Ausweitungen des in Anspruch genomme-
nen Betreuungsumfangs werden rückwirkend maximal bis zum ersten Kalendertags des 
Monats vorgenommen, in dem die schriftliche Mitteilung der Veränderung im Fachbe-
reich Kinder, Jugend und Familie eingeht. Nachträglich mitgeteilte, inhaltlich durch Leis-
tungserbringer und Leistungsempfänger übereinstimmende Verringerungen des in An-
spruch genommenen Betreuungsumfangs werden unbefristet angenommen und umge-
setzt. 


(3) Die Kinder sind pünktlich von der Kindertagespflegeperson abzuholen. 
 


§ 8 
Ausfall der Kindertagespflegepersonen 


(1) Bei kurzfristigem und unvorhergesehenem Ausfall der Kindertagespflegepersonen stellt 
die Stadt Braunschweig eine Vertretung sicher. 


(2) Es besteht seitens des Leistungsempfängers kein Anspruch auf die Inanspruchnahme 
der Vertretungsleistung bei einer bestimmten Kindertagespflegeperson. 


(3) Sofern die Sicherstellung einer Vertretung nicht möglich sein sollte, besteht ein Rücker-
stattungsanspruch des entsprechenden anteiligen Betreuungsentgelts seitens des Leis-
tungsempfängers. 


 
§ 9 


Fehlen eines Kindes 
Bei Erkrankung oder Fehlen eines Kindes aus anderen Gründen ist die Kindertagespflege-
person unverzüglich zu verständigen. 
 


§ 10 
Infektionskrankheiten 


(1) Bei Infektionskrankheiten (z. B. Masern, Mumps, Röteln, Scharlach, Diphtherie, Keuch-
husten, Windpocken, infektiöse Darmerkrankungen etc.) - auch im häuslichen Bereich - 
muss die Kindertagespflegeperson unverzüglich unterrichtet werden, damit ggf. geeigne-
te Maßnahmen zum Schutze der anderen Kinder getroffen werden können. 


(2) An Infektionskrankheiten erkrankte Kinder dürfen die Kindertagespflegestelle nicht be-
suchen. Das Besuchsverbot gilt auch bei Erkrankungen im häuslichen Bereich. 


(3) Bevor das Kind nach dem Abklingen einer Infektionskrankheit die Kindertagespflegestel-
le wieder besucht, kann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes 
verlangt werden. Das gilt auch für Erkrankungen im häuslichen Bereich. 


 
§ 11 


Aufsicht 
(1) Die Aufsichtspflicht der Kindertagespflegeperson beginnt mit der Übernahme des Kindes 


und endet mit der Übergabe des Kindes an eine sorgeberechtigte oder eine von dieser 
beauftragten anderen Person. 







(2) Die Aufsicht auf dem Weg von und zur Kindertagespflegestelle obliegt den Personen-
sorgeberechtigten. Das Kind darf den Heimweg nur dann allein antreten, wenn die Per-
sonensorgeberechtigten darüber eine schriftliche Erklärung bei der Tagespflegeperson 
abgegeben haben. Das gleiche gilt, wenn ein Kind die Kindertagespflegestelle vor Ab-
lauf der täglichen Betreuungszeit verlassen soll. 


(3) Während der Betreuungszeit durch die Kindertagespflege sowie auf dem direkten Wege 
von und zur Tagespflegestelle sind die Kinder im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen unfallversichert. Eine weitergehende Haftung der Stadt ist ausgeschlossen. 


 
§ 12 


Mitteilungen an die Kindertagespflegeperson 
(1) Zur Sicherstellung einer kurzfristigen Kontaktaufnahme mit den Personensorgeberech-


tigten muss jede Änderung der Wohnung, der Telefonnummer, des Arbeitsplatzes sowie 
der Krankenkasse der Kindertagespflegeperson unverzüglich mitgeteilt werden. 


(2) Für Schäden, die infolge unterlassener Mitteilungen entstehen, haftet die Stadt nicht. 
 


§ 13 
Abmeldung, Kündigung 


(1) Das Kind kann jederzeit bis zum 15. des Monats zum Monatsende von dem weiteren 
Besuch der Kindertagespflegestelle abgemeldet werden. 


(2) Die Stadt kann den Betreuungsvertrag aus wichtigem Grund kündigen. 
(3) Fehlt ein Kind durchgehend zwei Wochen, ohne dass die Kindertagespflegeperson ver-


ständigt worden ist (siehe § 9) oder ohne anschließende Fortsetzung der Betreuung des 
Kindes, gilt der Betreuungsvertrag mit Ende des Monats als aufgelöst. Die Kindertages-
pflegeperson ist verpflichtet dies umgehend der Stadt Braunschweig zu melden. 


 
§ 14 


Haftungsausschluss 
Für die Beschädigung oder den Verlust von Bekleidung oder von anderen Sachen, die die 
Kinder in die Kindertagespflegestelle mitgebracht haben, haftet die Stadt nicht. 
 


§ 15 
Änderung der Kindertagespflege-AVB und Teilnichtigkeiten 


(1) Die Stadt kann diese Kindertagespflege-AVB nach pflichtgemäßem Ermessen im Rah-
men der durch die Gesetze und die Verwaltungsvorschriften gezogenen Grenzen än-
dern. Die Änderung ist für den Personensorgeberechtigten verbindlich, wenn er nicht 
binnen einer Frist von zwei Wochen nach Inkrafttreten der Änderung schriftlich wider-
spricht. Auf die Bedeutung des Widerspruchsrechts wird die Stadt die Personensorgebe-
rechtigten bei Fristbeginn hinweisen. 


(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVB ungültig sein oder werden, so wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 


 
§ 16 


Nebenabreden von dieser AVB sind nur verbindlich, wenn sie von der Stadt schriftlich bestä-
tigt worden sind. 
 


§ 17 
Inkrafttreten 


Die Kindertagespflege-AVB treten am 1. August 2014 in Kraft. Die bisher geltenden Kinder-
tagespflege-AVB in der Fassung vom 19. Juni 2012 treten außer Kraft. 


 
 
 
 


Markurth 
Erster Stadtrat 








Entgelttarif 
für die Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Teilzeit-Schulkindbetreuung 


der Stadt Braunschweig vom 27. Mai 2014 
 


Auf Grund des § 58 Abs. 1 Nr. 8 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 mit Wirkung vom 1. 
August 2014 folgende allgemeine privatrechtliche Entgelte für den Besuch der städtischen 
Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Teilzeit-Schulkindbetreuung beschlossen. 
 


§ 1 
Entgelt für den Besuch der Kindertagesstätten sowie für Einrichtungen der Teilzeit-


Schulkindbetreuung  
Für den Besuch der Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Teilzeit-Schulkindbetreuung 
wird ein Entgelt nach der beigefügten, durchgängig einkommensabhängigen Kindertages-
stätten-Entgeltstaffel erhoben. Für Kinder, die in Braunschweig wohnen, ist der Besuch einer 
Kindertagesstätte ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Beginn der Schulpflicht 
entgeltfrei. Die Entgeltfreistellung im letzten Kindergartenjahr regelt sich nach § 5 des 
Entgelttarifs. 
Für Kinder, die nicht im Gebiet der Stadt Braunschweig wohnen und in einer von der Stadt 
Braunschweig geförderten Betriebs- oder anderen Kindertagesstätte betreut werden, wird mit 
Ausnahme des Betreuungszeitraumes gem. § 5 das Entgelt in der Höchststufe (Stufe 21) 
festgesetzt. 
Das Entgelt wird für den Zeitraum der Betreuung in einer Kindertagesstätte bzw. Einrichtung 
der Teilzeit-Schulkindbetreuung auf Basis des Alters des zu betreuenden Kindes festgestellt. 
Für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder wird das dem Betreuungsumfang entsprechende 
Entgelt für Krippenbetreuung festgesetzt. Für unter 3-jährige Kinder die zum Stichtag 31. Juli 
2011 in einer altersübergreifenden Gruppe betreut wurden und ein Entgelt für Kindergarten-
betreuung gezahlt haben, erfolgt die Festsetzung bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres 
weiterhin auf Basis der Entgelttabelle für Kindergartenbetreuung nach dem Entgelttarif vom 
16. November 2010.  
Nach Inanspruchnahme der entgeltfreien Kindergartenbetreuung wird das dem Betreuungs-
umfang entsprechende Entgelt für Schulkindbetreuung festgesetzt. 
 


§ 2 
Ermittlung des maßgeblichen Einkommens 


Die Höhe der im Sinne dieses Tarifs zu entrichtenden Entgelte basiert auf dem 
Gesamteinkommen der Haushaltsgemeinschaft, in der das Kind lebt. 
 
Wird dieses Einkommen nicht nachgewiesen, ist das Entgelt in der höchsten Entgeltstufe zu 
zahlen. Eine rückwirkende Aufhebung der Festsetzung der höchsten Entgeltstufe erfolgt 
längstens für den Zeitraum von drei Monaten vor Eingang des Nachweises. 
 
Das Einkommen wird wie folgt ermittelt: 
 
1. Einkommen 


 
Als Einkommen gilt ein Jahreseinkommen aller zur Haushaltsgemeinschaft rechnenden 
Mitglieder. Dieses Einkommen errechnet sich aus der nicht um die Verluste in einzelnen 
Einkommensarten zu vermindernde Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1 und 2. des Einkommensteuergesetzes. Daneben gelten Unterhaltsleistungen 
(sowohl für Ehegatten als auch für Kinder), Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lohnersatzleistungen und steuerfreie sowie 
pauschal versteuerte Einnahmen als Einkommen. 
Für die Festsetzung des Entgelts werden die Einkünfte berücksichtigt, die voraussichtlich 
in den auf den Betreuungsbeginn oder Betreuungsformwechsel folgenden zwölf 
Kalendermonaten erzielt werden. Sofern diese Einkünfte nicht ausreichend belegt 
werden können, sind ersatzweise die voraussichtlichen Einkünfte des Kalenderjahres, in 
dem das Kind die unter § 1 genannte Angebotsform erstmals nutzt, zugrunde zulegen. 
 
 







2. Abzüge 
 
Vom Einkommen nach Ziffer 1 werden abgezogen: 
 


 22 v. H. der Einkünfte gem. Ziffer 1 Satz 2 bei  
o Personen für die keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht aus dem aktiven 


Dienstverhältnis / aus der Tätigkeit u.a. als Beamter, Richter, Zeitsoldat, 
Berufssoldat, Geistlicher, Beschäftigter bei einem Träger der Sozialversicherung, 
Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, Gesellschafter oder Geschäftsführer 
einer GmbH besteht 


o Beziehern von Versorgungsbezügen (Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld) 
o Beziehern von Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
 


 bei allen anderen Personen 27 v. H. der Einkünfte gem. Ziffer 1 Satz 2  
 


 Unterhaltsleistungen an Kinder bis zu dem durch Unterhaltstitel oder durch 
Vereinbarung festgelegten Betrag und an sonstige Personen, soweit Leistungen nach 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 oder § 33 a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt 
werden; 


 


 ein Betrag entsprechend § 33 b Abs. 1 – 3 des Einkommensteuergesetzes 
(Behinderten-Pauschbetrag) 


 


 kinderbezogener Abzug in Höhe von 2.050,- € je minderjährigem Kind, das im 
Haushalt lebt, sowie für jedes weitere Kind, für das Kindergeld gewährt wird   


 
Der so ermittelte Betrag stellt das maßgebliche Einkommen dar. 
 


3. Abweichende Entgeltfestsetzung 
 
Verringert sich das maßgebliche Einkommen um mindestens 15 v. H. gegenüber dem 
bisherigen maßgeblichen Einkommen, wird das zu erhebende Entgelt auf Antrag neu 
festgesetzt, und zwar ab dem Zeitpunkt der Veränderung, wenn Anzeige und Nachweis 
bis spätestens 3 Monate nach dem Veränderungszeitpunkt vorliegen. Bei späterer 
Anzeige und Vorlage des Nachweises erfolgt die Neufestsetzung mit Beginn des Monats, 
in dem der Nachweis geführt wird.  
 
Erhöht sich das maßgebliche Einkommen um mindestens 15. v. H. gegenüber dem 
bisherigen maßgeblichen Einkommen, ist dies unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Das 
Entgelt wird ab dem Zeitpunkt der Veränderung neu festgesetzt, ggf. auch mit Wirkung 
für die Vergangenheit. 
 
Sofern die Berechnung des maßgeblichen Einkommens vollständig oder teilweise auf 
einer Vorbehaltsberechnung beruht, ist für die endgültige Festsetzung des für die 
Vergangenheit zu entrichtenden Betreuungsentgelts immer das Gesamteinkommen der 
Haushaltsgemeinschaft entsprechend § 2 Ziffer 1 des Entgelttarifs zu berücksichtigen. 
 
Sofern für Geschwisterkinder, die gleichzeitig eine Kindertagespflegestelle und/oder 
Kindertagesstätte bzw. eine Einrichtung der Teilzeit-Schulkindbetreuung besuchen und 
gemeinsam in der Haushaltsgemeinschaft der Entgeltpflichtigen wohnen eine 
Neuberechnung durchgeführt wird, wird das hierbei ermittelte maßgebliche Einkommen 
auf alle Geschwisterkinder übertragen. 
 


4. Überprüfung der Einkommensverhältnisse 
 
Die Stadt Braunschweig behält sich vor, das der Entgelterhebung zu Grunde liegende 
maßgebliche Einkommen stichprobenweise zu überprüfen. 


 
 







§ 3 
Geschwisterermäßigung 


Das zu zahlende Entgelt ermäßigt sich bei Geschwisterkindern, die gleichzeitig eine 
Kindertagespflegestelle und/oder Kindertagesstätte bzw. eine Einrichtung der Teilzeit-
Schulkindbetreuung inklusive der Offenen Ganztagsschule im Grundschulbereich (OGS) 
besuchen und gemeinsam in Haushaltsgemeinschaft mit den / der / dem Entgeltpflichtigen 
wohnen, für das zweite Kind um 50 v. H., für das dritte und jedes weitere Kind wird kein 
Entgelt erhoben. Die Rangfolge richtet sich nach dem Zeitpunkt der Geburt. Bei 
Mehrlingskindern richtet sich die Rangfolge nach dem ersten Buchstaben des Vornamens. 
Geschwisterkinder, die weder eine städtische Kindertagesstätte, eine 
Kindertagespflegestelle noch eine von der Stadt Braunschweig geförderte Einrichtung der 
Träger der freien Jugendhilfe oder Elterninitiativen besuchen, zählen nicht hinsichtlich einer 
Geschwisterermäßigung. 
Kinder, die eine Entgeltfreistellung gem. § 1 Satz 2 oder § 5 dieses Entgelttarifs oder gem. § 
1 Satz 3 des Entgelttarifs für die Kindertagespflege erhalten, werden bei der 
Geschwisterermäßigung berücksichtigt. 
 


§ 4 
Essengeld 


Das Entgelt für das in Kindertagesstätten verabreichte Mittagessen (für Krippenkinder die 
Baby-Kost) wird durch Beschluss des Rates kostendeckend festgesetzt. Die 
Erziehungsberechtigten werden über Veränderungen in geeigneter Art und Weise informiert. 
 


§ 5 
Beitragsfreie Betreuung im letzten Kindergartenjahr 


(1) In Kindertagesstätten betreute Kinder werden in dem Kindergartenjahr, welches der 
Schulpflicht gem. § 64 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) vorausgeht, 
entgeltfrei betreut. 


 
(2) Kinder, die nach § 64 Abs. 1 Satz 3 NSchG schulpflichtig werden (so genannte Kann-


Kinder), werden nach Vorlage der Aufnahmebestätigung der zuständigen Grundschule 
bis zum Beginn der Schulpflicht entgeltfrei betreut. Daneben werden die bis zum 
Vorliegen der Aufnahmebestätigung gezahlten Entgelte erstattet, bis das Kind unter 
Berücksichtigung von Satz 1 insgesamt ein ganzes Kindergartenjahr entgeltfrei betreut 
wurde. Der Erstattungsbetrag wird nicht verzinst. 


 
(3) Die Beitragsfreiheit wird auch für den Besuch einer Kindertagesstätte nach einer 


Zurückstellung vom Schulbesuch gemäß § 64 Abs. 2 Satz 1 NSchG gewährt. Die 
Freistellung erfolgt unabhängig von einer bereits vorangegangenen Freistellung nach § 5 
Abs. 1 des Entgelttarifes. 


 
(4) Der Anspruch auf unentgeltliche Betreuung umfasst nicht die Beteiligung an den Kosten 


der Verpflegung. 
 


§ 6 
In-Kraft-Treten 


Dieser Entgelttarif tritt zum 1. August 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Entgelttarif in der 
Fassung des Ratsbeschlusses vom 8. Mai  2012 außer Kraft. 


 
 
 
 


Markurth 
Erster Stadtrat 
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Allgemeine Vertragsbestimmungen 
für die Kindertagesstätten der Stadt Braunschweig 


- Kindertagesstätten-AVB - 
 


in der vom Rat beschlossenen Fassung vom 27. Mai 2014 
 


§ 1 
Begriff und Auftrag der städtischen Kindertagesstätten 


(1) Kindertagesstätten im Sinne dieser Bestimmungen sind öffentliche Einrichtungen der 
Stadt, die im Rahmen der Jugendhilfe in eigener Verantwortung betrieben werden. Das 
Benutzungsverhältnis regelt sich nach privatem Recht. 


(2) Die Kindertagesstätten haben den Auftrag die Familienerziehung zu ergänzen und zu 
unterstützen und Voraussetzungen für eine harmonische Entwicklung der Gesamtper-
sönlichkeit des Kindes zu bieten. 


 
§ 2 


Gliederung der Kindertagesstätten und Zweckbestimmung 
Die Kindertagesstätten gliedern sich in 
a) Krippen für Kinder im Alter von acht Wochen bis zu drei Jahren 


Die Aufnahme der Kinder im Alter bis zu drei Jahren dient überwiegend der Entlastung 
alleinstehender und berufstätiger Erziehungsberechtigter (Eltern, Großeltern, Pflegeel-
tern, Vormünder usw.); 


b) Kindergärten für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung 
Bei den Kindern im Alter von drei Jahren an soll der Kindergarten einen wichtigen Erfah-
rungsraum bieten, der die Familienerziehung ergänzt und erweitert. Die pädagogische 
Arbeit im Kindergarten ist ausgerichtet auf eine harmonische Gesamtentwicklung, wobei 
im Wesentlichen auf die Entfaltung der kindlichen Aktivitäten im Spiel Wert gelegt wird. 


c) Schulkindbetreuung bis zu 12 Jahren 
Im Rahmen der Schulkindbetreuung wird über den sozialpädagogischen Auftrag hinaus 
die Zusammenarbeit mit der Schule gepflegt. Den Kindern wird neben der Anleitung und 
Hilfe bei schulischen Aufgaben sowohl die Möglichkeit zum Spielen als auch zu selbst 
gewählten Einzel- und Gruppenaktivitäten geboten. 


 
§ 3 


Mitarbeit der Erziehungsberechtigten 
Für die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist der Kontakt zwischen den 
Erziehungsberechtigten und der Kindertagesstätte von wesentlicher Bedeutung. Zum Ken-
nenlernen der Arbeitsweise der Kindertagesstätte sind Hospitationen nach Absprache mit 
der Leiterin/dem Leiter erwünscht. Die Mitarbeit der Eltern wird insbesondere durch Bildung 
von Elternbeiräten gefördert. 
 


§ 4 
Aufnahme in die Kindertagesstätten 


(1) In die Kindertagesstätten werden Kinder aus der Stadt Braunschweig aufgenommen, 
sofern die Platzverhältnisse die Aufnahme zulassen. Sofern mehrere Anmeldungen für 
einen freien Platz vorliegen, erfolgt die Auswahl nach den vom Jugendhilfeausschuss 
beschlossenen Aufnahmekriterien in der jeweils gültigen Fassung. 


(2) Es werden nur Kinder aufgenommen, die frei von Ungeziefer und Infektionskrankheiten 
(vgl. § 11) sind. Die Kinder sollten vor der Aufnahme gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) 
geimpft sein. 


(3) Kinder mit geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderungen finden Aufnahme, 
soweit die betrieblichen Verhältnisse der Kindertagesstätte es zulassen. 


(4) Bei einem Übergang von der Krippe in den Kindergarten bzw. vom Kindergarten in den 
Hort sind jeweils neue Aufnahmeanträge zu stellen. 
 
 







(5) Die Erziehungsberechtigten müssen rechtzeitig vor Aufnahme des Kindes 
a) den unterschriebenen Aufnahmeantrag, 
b) den Impfpass, 
c) die für die Ermittlung des Kindertagesstätten-Entgelts erforderlichen Unterlagen, 
d) die Ermächtigung zum Einzug im Lastschrifteinzugsverfahren 
vorlegen. 


(6) Die Betreuungsverträge gelten längstens bis zum Ende des Kindergartenjahres. Die 
gebuchten Betreuungszeiten (s. § 7) gelten grundsätzlich ebenfalls für ein Kindergarten-
jahr. Bei veränderten Betreuungsbedarfen ist, sofern in der Kindertagesstätte das ge-
wünschte Angebot zur Verfügung steht, eine Änderung der Betreuungszeit in Absprache 
mit der Leiterin/dem Leiter der Kindertagesstätte ohne Einhaltung von Fristen möglich. 
Im Übrigen sind die Betreuungszeiten so zu wählen, dass die Kerngruppenbetreuungs-
zeit mit eingeschlossen wird. 


 
§ 5 


Entgelte 
(1) Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Entgelte nach einem Tarif erhoben, der 


Bestandteil dieser Allgemeinen Vertragsbestimmungen ist. 
(2) Die Stadt ist berechtigt, die Entgelte nach pflichtgemäßem Ermessen zu verändern. Bei 


einer Erhöhung der Entgelte können die Erziehungsberechtigten das Kind ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist abmelden. 


(3) Das zu zahlende Entgelt kann im Einzelfall aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise 
ermäßigt werden. 


(4) Das zu zahlende Betreuungsentgelt sowie das Essengeld kann auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten ermäßigt werden, sofern das Kind die Einrichtung nicht besuchen 
kann, dies nicht im Verschulden der Erziehungsberechtigten liegt, die Fehlzeit mindes-
tens drei Wochen andauert und der Antrag spätestens innerhalb von 14 Tagen nach 
Beendigung der Abwesenheit gestellt wird. 


 
§ 6 


Zahlung des Entgelts 
(1) Das für den Besuch der Kindertagesstätte zu entrichtende Entgelt ist für den Aufnah-


memonat mit Vertragsabschluss fällig. Die Stadt ist berechtigt, Akontozahlungen zur 
Aufnahme des Kindes abzufordern. 


(2) Das Entgelt wird monatlich im Voraus, spätestens bis zum 3. Werktag eines jeden Mo-
nats, abgebucht. Geraten die Erziehungsberechtigten mit ihrer Zahlung in Verzug, kann 
das betreffende Kind nach Abmahnung von dem Besuch der Kindertagesstätte ausge-
schlossen werden. 


(3) Das Entgelt ist für das ganze Jahr, also auch für die Ferienzeiten der Kindertagesstätte 
oder bei Abwesenheit des Kindes aus sonstigen Gründen zu entrichten. Entsprechende 
Ermäßigungen sind im Tarif berücksichtigt. 


 
§ 7 


Betreuungszeiten 
(1) Die Kindertagesstätten sind von Montag bis Freitag geöffnet. Die Betreuungszeiten rich-


ten sich nach den in Anspruch genommenen Betreuungsstunden, wobei in den Ange-
botsarten Kindergarten und Krippe 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Stunden und im Rahmen der 
Schulkindbetreuung 4 Stunden gebucht werden können. Die Schulkindbetreuung 
schließt eine Betreuung in den Ferien von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit ein. Die Wahl-
möglichkeit der Betreuungsdauer wird durch das in der Vertragskindertagesstätte vorge-
haltene Angebot eingeschränkt. 


(2) Vor der Kernbetreuungszeit wird bei Bedarf in jeder Kindertagesstätte eine flexible 
Randzeitenbetreuung von 30 Minuten angeboten. Bei einer 6-Stunden- (Mittel 2-) oder 
Ganztagsgruppe kann alternativ eine 30-minütige flexible Randzeitenbetreuung nach 
Beendigung der Kernzeit gewählt werden. 







(3) Sollte eine Änderung der Betreuungszeiten erforderlich werden, werden die Erziehungs-
berechtigten rechtzeitig unterrichtet. 


(4) Die Kinder sind pünktlich von der Kindertagesstätte abzuholen. 
 


§ 8 
Schließung der Kindertagesstätten 


(1) Die Kindertagesstätten werden in der Regel 
- während der Sommerferien für die Dauer von drei Wochen, 
- an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, 
- für bis zu zwei Tage im Jahr für Zwecke der Aus- und Fortbildung, 


geschlossen. Die Schließungstermine werden den Erziehungsberechtigten rechtzeitig 
bekanntgegeben. 


(2) Werden die Kindertagesstätten auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus sonsti-
gen zwingenden Gründen geschlossen, haben die Erziehungsberechtigten keinen An-
spruch auf Aufnahme des Kindes in eine andere Einrichtung oder auf Schadenersatz. 


 
§ 9 


Mahlzeiten 
(1) Kinder, für die ein Stundenkontingent von mehr als 4 Stunden über 12:00 Uhr hinaus 


gebucht wird, können an der Mittagsverpflegung teilnehmen, wenn der organisatorische 
Rahmen in der Kindertagesstätte dieses zulässt. 


(2) Kinder, für die ein Stundenkontingent von mehr als 5 Stunden über 13:00 Uhr hinaus 
gebucht wird, nehmen eine warme Mittagsverpflegung ein. 


 
§ 10 


Fehlen eines Kindes 
Bei Erkrankung oder Fehlen eines Kindes aus anderen Gründen ist die Leiterin/der Leiter der 
Kindertagesstätte unverzüglich zu verständigen. 
 


§ 11 
Infektionskrankheiten 


(1) Bei Infektionskrankheiten (z. B. Masern, Mumps, Röteln, Scharlach, Diphtherie, Keuch-
husten, Windpocken, infektiöse Darmerkrankungen etc.) - auch im häuslichen Bereich - 
muss die Leitung der Kindertagesstätte unverzüglich unterrichtet werden, damit geeigne-
te Maßnahmen zum Schutze der anderen Kinder getroffen werden können. 


(2) An Infektionskrankheiten erkrankte Kinder dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen. 
Das Besuchsverbot gilt auch bei Erkrankungen im häuslichen Bereich. 


(3) Bevor das Kind nach dem Abklingen einer Infektionskrankheit die Kindertagesstätte wie-
der besucht, kann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes ver-
langt werden. Das gilt auch für Erkrankungen im häuslichen Bereich. 


 
§ 12 


Aufsicht 
(1) Die Aufsichtspflicht der Kindertagesstätte beginnt mit der Begrüßung und Übernahme 


des Kindes durch die Betreuungskräfte auf dem Grundstück der Kindertagesstätte und 
endet mit der Verabschiedung von den Betreuungskräften. 


(2) Die Aufsicht auf dem Weg von und zur Kindertagesstätte obliegt den Erziehungsberech-
tigten. Diese können in einer schriftlichen Erklärung weitere Personen zur Abholung be-
rechtigen. Das Kind darf den Heimweg nur dann allein antreten, wenn die Erziehungsbe-
rechtigten darüber eine schriftliche Erklärung bei der Leiterin/dem Leiter abgegeben ha-
ben. Das gleiche gilt, wenn ein Kind die Kindertagesstätte vor Ablauf der täglichen Be-
treuungszeit verlassen soll. 


(3) Während des Aufenthaltes in der Kindertagesstätte sowie auf dem direkten Wege von 
und zur Kindertagesstätte sind die Kinder im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
unfallversichert. Eine weitergehende Haftung der Stadt ist ausgeschlossen. 


 







§ 13 
Mitteilungen an die Kindertagesstätte 


(1) Zur Sicherstellung einer kurzfristigen Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten 
muss jede Änderung der Wohnung, der Telefonnummer, des Arbeitsplatzes sowie der 
Krankenkasse der Leiterin/dem Leiter der Kindertagesstätte unverzüglich mitgeteilt wer-
den. 


(2) Für Schäden, die infolge unterlassener Mitteilungen entstehen, haftet die Stadt nicht. 
 


§ 14 
Abmeldung, Kündigung 


Das Kind kann jederzeit bis zum 15. des Monats zum Monatsende von dem weiteren Besuch 
der Kindertagesstätte abgemeldet werden. Eine Abmeldung zum 30. Juni des Jahres ist 
nicht möglich. Die Stadt kann den Betreuungsvertrag aus wichtigem Grund kündigen. 
Fehlt ein Kind durchgehend zwei Monate, ohne dass die Leiterin/der Leiter der Kindertages-
stätte verständigt worden ist (siehe § 10), gilt der Betreuungsvertrag mit Ende des zweiten 
Monats als aufgelöst. 
 


§ 15 
Haftungsausschluss 


Für die Beschädigung oder den Verlust von Bekleidung oder von anderen Sachen, die die 
Kinder in die Kindertagesstätte mitgebracht haben, haftet die Stadt nur bei vorsätzlich oder 
grob fahrlässigem Verschulden ihrer Bediensteten. 
 


§ 16 
Änderung der Kindertagesstätten-AVB und Teilnichtigkeiten 


(1) Die Stadt kann diese Kindertagesstätten-AVB nach pflichtgemäßem Ermessen im Rah-
men der durch die Gesetze und die Verwaltungsvorschriften gezogenen Grenzen än-
dern. Die Änderung ist für den Erziehungsberechtigten verbindlich, wenn er nicht binnen 
einer Frist von zwei Wochen nach Inkrafttreten der Änderung schriftlich widerspricht. Auf 
die Bedeutung des Widerspruchsrechts wird die Stadt die Erziehungsberechtigten bei 
Fristbeginn hinweisen. 


(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVB ungültig sein oder werden, so wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 


 
§ 17 


Nebenabreden 
Nebenabreden von dieser AVB sind nur verbindlich, wenn sie von der Stadt schriftlich bestä-
tigt worden sind. 
 


§ 18 
In-Kraft-Treten 


Die Kindertagesstätten-AVB treten am 1. August 2014 in Kraft. Die bisher geltenden Kinder-
tagesstätten-AVB in der Fassung vom 20. Mai 2009 treten außer Kraft. 


 
 
 
 


Markurth 
Erster Stadtrat 


 





